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In dem von der 3. Parteikonferenz der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands auf der Grundlage des 
Referats des Genossen Otto Grotewohl beschlossenen 
„Vorschlag über Maßnahmen zur breiten Entfaltung der 
Demokratie in der Deutschen Demokratischen Repu
blik“ heißt es:

„Um das neue sozialistische Recht weiter zu festi
gen, die strikte Wahrung der sozialistischen Gesetz
lichkeit zu gewährleisten und den Schutz der 
Rechte der Bürger zu garantieren, werden folgende 
Maßnahmen für erforderlich gehalten: . . .
Die Aufsicht der Staatsanwaltschaft ist im Hinblick 
auf eine strikte Einhaltung der Gesetze, Verord
nungen und Beschlüsse zu verbessern.“

Als eines der Mittel, eine solche Verbesserung herbei
zuführen, hatte Otto Grotewohl in seiner großen Rede 
über „die Rolle der Arbeiter-und-Bauern-Macht in der 
Deutschen Demokratischen Republik“ es als erforder
lich bezeichnet,

„daß der Genosse Generalstaatsanwalt in kürzester 
Frist dem Ministerrat eine Ordnung über die Auf
sichtstätigkeit der Staatsanwaltschaft vorlegt, aus 
der die Methoden zur strikten Einhaltung der Ge
setzlichkeit auf dem Wege der allgemeinen Aufsicht 
hervorgehen.“

Warum ist eine solche Ordnung über die Aufsicht der 
Staatsanwaltschaft erforderlich? Gibt es nicht in un
seren geltenden sozialistischen Gesetzen, insbesondere 
im Gesetz über die Staatsanwaltschaft und in der 
Strafprozeßordnung, klare und eindeutige Vorschriften 
über das, was der Staatsanwalt zu tun hat, um die so
zialistische Gesetzlichkeit auf allen Gebieten, auf denen 
er tätig ist, zu garantieren; auf dem Gebiet der Allge
meinen Aufsicht, im Untersuchungsverfahren, im Ge
richtsverfahren, in den Haftanstalten? Haben nicht 
unsere Staatsanwälte in der Vergangenheit alles daran
gesetzt, in den jeweiligen, durch die Entwicklung be
dingten Schwerpunkten die Interessen unseres Staates 
und die Interessen seiner Bürger zu verteidigen? 
Gewiß, sie haben sich mit großer Begeisterung und mit 
großer Kraftentfaltung allen Hindernissen entgegen
geworfen, die der neuen Gesetzlichkeit im Wege stan
den. Sie haben nach 1945 in der ersten Etappe unserer 
Entwicklung mit der Strafverfolgung der Nazi- und 
Kriegsverbrecher, der Saboteure an der Bodenreform 
und an der Entstehung des Volkseigentums, der Nicht
ablieferer und Schwarzschlächter, der Spekulanten und 
Schieber einen wesentlichen Beitrag zum Durchbruch 
der antifaschistisch-demokratischen Ordnung geleistet. 
Sie haben, nachdem diese Ordnung mit der Gründung 
der Deutschen Demokratischen Republik in unsere Ar- 
beiter-und-Bauern-Macht hinübergewachsen war, sich 
mit ganzer Kraft und unter Anwendung der neu ent
standenen sozialistischen Gesetze dem Schutz unserer 
verfassungsmäßigen, gesellschaftlichen und staatlichen 
Ordnung gewidmet, haben alle Verbrechen verfolgt, die 
sich als Sabotage und Diversion an volkseigenen Be
trieben, an MTS, an VEG und an LPG oder durch 
Terror gegen fortschrittliche Menschen, gegen die wirt
schaftliche und gesellschaftliche Weiterentwicklung 
richteten, oder die als Spionage, als Boykott- oder 
Kriegshetze unmittelbar gegen die Grundlagen unseres 
Staats, gegen seinen Bestand und gegen seine Funktion 
als Basis eines einheitlichen, demokratischen Deutsch
lands gerichtet waren. Das Verdienst, das sich unsere 
Staatsanwälte um die Festigung unserer Ordnung, um 
den Durchbruch unserer sozialistischen Gesetzlichkeit 
und damit mittelbar auch um die Entstehung des neuen, 
sozialistischen Rechtsbewußtseins unserer Bürger er
worben haben, ist unbestritten und wird von Partei 
und Regierung anerkannt.

Aber ist das alles? Hat nicht die Staatsanwaltschaft 
in unserer Republik eine größere Aufgabe als die der 
reinen Verbrechensbekämpfung? Liegt nicht unserem 
„Gesetz über die Staatsanwaltschaft der Deutschen De
mokratischen Republik“ vom 23. Mai 1952 die Leninsche 
Konzeption von der Staatsanwaltschaft zugrunde, die 
Konzeption vom Staatsanwalt als Hüter der sozialisti

schen Gesetzlichkeit? Wenn es im Vorspruch unseres 
Staatsanwaltsgesetzes heißt: „Es ist die besondere 
Funktion der Staatsanwaltschaft, die Einhaltung der 
Gesetze zu garantieren“, so wird damit ein Grund
prinzip unserer neuen Gesetzlichkeit zum Ausdruck 
gebracht: An der Gesetzlichkeit darf nicht aus ver
meintlichen persönlichen oder örtlichen Bedürfnissen 
herumgedeutelt werden. Rechtssicherheit kann es nur 
dort geben, wo der Begriff der Gesetzlichkeit einheit
lich angewandt wird. Lenin schrieb bei der Schaffung 
der sozialistischen Staatsanwaltschaft in seinem Brief 
„über die doppelte Unterordnung und die Gesetzlich
keit“ im Mai 1922:

„Der Staatsanwalt ist berechtigt und verpflichtet, 
nur eines zu tun: Auf die Einführung eines wirklich 
einheitlichen Begriffs der Gesetzlichkeit in der 
ganzen Republik zu achten, ungeachtet irgend
welcher örtlicher Verschiedenheiten und entgegen 
allen örtlichen Einflüssen.“

Sind wir Staatsanwälte in der Deutschen Demokrati
schen Republik schon jetzt diese Hüter der sozialisti
schen Gesetzlichkeit in unserer Republik? Üben wir mit 
durchgreifendem Erfolg diese „höchste Aufsicht“ aus, 
von der der zweite Abschnitt unseres Staatsanwalts
gesetzes spricht? Wir müssen sagen, daß wir das noch 
nicht tun. Die zahlreichen Gesetzesverletzungen, die 
Genosse Grotewohl in seiner Rede auf der 3. Partei
konferenz schildert, und ebenso die von mir in meinem 
Diskussionsbeitrag auf dieser Konferenz genannten 
Beispiele gröblicher Verletzung der Gesetzlichkeit 
zeigen, daß es bei uns noch vielfältige örtliche Einflüsse 
und zahllose Versuche gibt, individuelle, ressortmäßige 
oder örtliche Erwägungen über die Gesetzlichkeit zu 
stellen. Sie zeigen aber zugleich, daß unsere Tätigkeit 
als Hüter der Gesetzlichkeit noch unvollkommen ist 
und daß die Früchte dieser Tätigkeit noch gering sind.

Man könnte einwenden: Das große, alle Zweige der 
Gesetzlichkeit umspannende Gebiet der Allgemeinen 
Aufsicht, das durch das Staatsanwaltschafts-Gesetz 
erstmalig in der Geschichte Deutschlands den Staats
anwälten zugewiesen wurde, ist zu ungewohnt, zu groß, 
zu schwierig, als daß es in kürzester Frist bewältigt 
werden könnte. Man könnte auch auf die Entwicklung 
unserer Staatsanwaltschaft hinweisen: Wie sie nach 
dem Zusammenbruch des Jahres 1945 erst örtlich, dann 
im Landesmaßstab entstand; wie erst das Gesetz vom
8. Dezember 1949 eine Oberste Staatsanwaltschaft im 
Republikmaßstab schuf, die indessen nur mit geringen 
Machtbefugnissen gegenüber den Staatsanwaltschaften 
der Länder ausgestattet war; wie erst die Verordnung 
vom 27. September 1951 die Herauslösung der Staats
anwaltschaften aus der Justiz der Länder und der Re
publik und ihre einheitliche Lenkung und Leitung 
durch den Generalstaatsanwalt brachte; wie dann der 
Ministerratsbeschluß vom 27. März 1952 die Befugnisse 
der Staatsanwälte durch Übertragung der Aufsicht über 
die Untersuchungsorgane und über die Haftanstalten 
erweiterte; und wie schließlich das Gesetz über die 
Staatsanwaltschaft der Republik vom 23. Mai 1952 die 
Staatsanwaltschaft durch Übertragung der Allgemeinen 
Aufsicht zum Hüter der Gesetzlichkeit machte. Gewiß, 
das ganze war ein nicht einfacher Entwicklungsprozeß, 
und die mit der ständigen Erweiterung der staatsan- 
waltschaftlichen Aufgaben verbundene Mehrung der 
Kader und ihre Ausbildung machte große Sorgen. 
Aber: die Zeiten, in denen neue Staatsanwälte in Kurz
lehrgängen von wenigen Monaten ausgebildet werden 
mußten, sind doch längst vorbei, die Kaderlücken sind 
geschlossen, wir erhalten Nachwuchs aus der Akademie 
und aus den Universitäten, unsere kurz ausgebildeten 
Staatsanwälte haben inzwischen zum Teil im Fern
studium ihre Ausbildung vollendet, und die übrigen 
werden — mit wenigen Ausnahmen — bis 1960 ihr 
Staatsexamen abgelegt haben. Wer könnte also bezwei
feln, daß unsere Staatsanwaltschaft in den vier Jahren 
des Bestehens des Staatsanwaltsgesetzes quantitativ 
und qualitativ enorm gewachsen ist und daß sie heute 
in der Lage sein m u ß ,  die ihr in diesem Gesetz über
tragenen Aufgaben zu erfüllen?
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